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Das Berufungsgericht hob das Urteil auf und verwies die 
Rechtssache ans Erstgericht zurück. Klausel  5.9.2. der 
ÖNORM B 2110 enthalte nur eine Empfehlung für ein fa-
kultatives Schlichtungsverfahren. Aber selbst falls die 
ÖNORM B 2110 ein obligatorisches Schiedsverfahren vor-
sehen hätte wollen, wäre die Klausel zu unbestimmt, um 
wirksam zu sein – zumal die darin genannte Einrichtung bei 
Abschluss des Werkvertrags nicht mehr existiert habe.
Es ließ den Rekurs an den Obersten Gerichtshof zu, weil 
noch keine Rechtsprechung zur Schlichtungsklausel in 
der häufig zum Vertragsinhalt erklärten ÖNORM B 2110 
existiere.
Der Rekurs der Beklagten zielt auf eine Wiederherstel-
lung des Ersturteils ab.

Die Entscheidung des OGH

Der Rekurs der Beklagten ist zur Klarstellung der für 
zahlreiche Verträge relevanten Rechtslage zulässig, aber 
nicht berechtigt – ihm wird nicht Folge gegeben.
1. Die Frage, ob eine obligatorische Schlichtungsklausel 
zur Ab- oder Zurückweisung der Klage führt, wird nicht 
einheitlich beantwortet.
1.1. Durch eine Schlichtungsvereinbarung verpflichten 
sich die Parteien, Klage vor dem staatlichen Gericht erst 
zu erheben, nachdem im Rahmen eines Schlichtungsver-
fahrens der Versuch einer gütlichen Einigung unternom-
men wurde. Im Unterschied zur Schiedsvereinbarung 
führt der Abschluss einer Schlichtungsvereinbarung 
nicht zum Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit 
und (gleichzeitigen) Übertragung der Entscheidungsge-
walt auf einen Dritten, sondern lediglich zu einem „Vor-
schaltverfahren“, in dem ein Dritter typischerweise 
einen – für die Parteien nicht bindenden – Lösungsvor-
schlag unterbreitet. Neben privatautonomen Schlich-
tungsvereinbarungen existiert eine Reihe von gesetzlich 
vorgesehenen Schlichtungsverfahren, zB in Berufsord-
nungen freier Berufe wie etwa §  94 ÄrzteG, im miet-
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Sachverhalt

Die Beklagten bestellten bei der Klägerin im Jahr 2020 
Baumeisterarbeiten. Die Streitparteien vereinbarten für 
den Werkvertrag die Geltung der ÖNORM  B  2110. 
Diese sah unter Punkt 5.9.2. vor:

„Im Sinne einer Streitverhinderung ist vor einer Streit-
einlassung ein Schlichtungsverfahren anzustreben (z.B. 
Schlichtungsverfahren gemäß ONR 22113)“.

Die Beklagten lehnten die Zahlung der elften Teilrech-
nung der Klägerin wegen behaupteter Mängel ab.
Dem nunmehrigen Gerichtsverfahren gingen Anwalts-
korrespondenz und ein Beweissicherungsverfahren vo-
raus, jedoch nahmen weder die Klägerin noch die Be-
klagten Kontakt zu einer Streitschlichtungsstelle oder 
einer sonstigen neutralen dritten Person zur Herbeifüh-
rung einer gütlichen Einigung auf.
Die Klägerin begehrte 40.142,44 an restlichem Werklohn.
Die Beklagten wendeten – soweit für das Rekursverfah-
ren relevant – sowohl Unzulässigkeit des Rechtswegs als 
auch mangelnde Klagbarkeit ein.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen

Das Erstgericht verwarf die Einrede der Unzulässigkeit 
des Rechtswegs mit Beschluss und wies die Klage mit 
Urteil ab. Die Parteien hätten ein obligatorisches 
Schlichtungsverfahren vereinbart. Da keine Partei 
Schritte in diese Richtung gesetzt habe, sei der Werklohn 
noch nicht klagbar.
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rechtlichen Außerstreitverfahren und in § 8 VerG 2002 
(Koller in Liebscher/Oberhammer/Rechberger, Schieds-
verfahrensrecht I [2011] Rz 3/36).
1.2.  Ob die Nichteinhaltung einer obligatorischen 
Schlichtungsklausel ein Prozesshindernis oder nur den 
materiell-rechtlichen Einwand mangelnder Klagbarkeit 
des Anspruchs begründet, wird in Rechtsprechung und 
Literatur nicht einheitlich beantwortet (für eine Abwei-
sung wegen mangelnder Fälligkeit vor Abschluss oder 
dem endgültigen Scheitern des Schlichtungsverfahrens: 
RS0033687, RS0045298; für eine Zurückweisung wegen 
Unzulässigkeit des Rechtswegs aber: RS0124983 insbes 
zu Vereinsschiedsgerichten, RS0122901 zu Schlichtungs-
verfahren nach § 364 (3) ABGB; 4 Ob 203/12z zu einer 
obligatorischen Schlichtungsklausel in Statuten eines 
Selbstverwaltungskörpers, 3 Ob 128/23d zu einer Strei-
tigkeit aus der „Vertriebsbindungsvereinbarung“ iSd § 7 
(1) KraSchG; vgl auch die Darstellung der Rechtspre-
chung in Rassi, Schlichtungsklausel, Rechtsweg und Un-
klagbarkeit, in FS Neumayr [2023] 1347).
Diese Frage kann hier jedoch dahinstehen.
2. Zunächst ist nämlich durch Auslegung zu bestimmen, 
ob Punkt 5.9.2. der ÖNORM B 2110 überhaupt eine 
obligatorische Schiedsklausel enthält.
2.1. Vorauszuschicken ist, dass dem 2020 geschlossenen 
Werkvertrag nicht die heute aktuelle Fassung der 
ÖNORM B 2110 vom 1. 5. 2023 zugrunde gelegt wer-
den kann, sodass auf die Vorversion abzustellen ist. So-
weit keine nähere Bezeichnung erfolgt, beziehen sich die 
Ausführungen in dieser Entscheidung auf die für den 
Werkvertrag relevante Fassung.
Der hier maßgebliche Punkt 5.9.2. wurde in der Fassung 
1. 1. 2009 der ÖNORM B 2110 neu aufgenommen (vgl 
Wenusch, ÖNORM B 21102 [2011], 690) und entfiel in 
deren Fassung vom 1. 5. 2023 wieder.
Die in Punkt 5.9.2. als Beispiel angeführte Schlichtungs-
ordnung des ON-Bauschiedsgerichts ONR 22113 war 
aber bereits davor, nämlich am 15. 7. 2015 wieder zu-
rückgezogen worden (Karasek, ÖNORM B  21103 
[2016] Rz 607).
Im Jahr  2023 neu eingefügten Punkt  12. der 
ÖNORM B 2110 idF 1. 5. 2023 („Streitigkeiten“) wird 
einzig darauf hingewiesen, dass „institutionalisierten 
Schiedsgerichten der Vorzug vor Ad-hoc-Schiedsgerich-
ten einzuräumen“ sei (Gallistel, Vom Umgang mit Kon-
flikten bei Bauprojekten. Kampf, Flucht, Sich-tot-Stellen 
oder?, bau aktuell 2024, 94 [95]).
2.2.  Die ÖNORM  B  2110 ist zwar (durch Vereinba-
rung) Bestandteil des Werkvertrags zwischen den Streit-
parteien. Es handelt sich aber weder um allgemeine Ge-
schäftsbedingungen einer der Vertragsparteien noch um 
das Ergebnis von Vertragsverhandlungen der Parteien, 
sondern um „kollektiv“ gestaltete Vertragsbedingun-
gen, die von dritter Seite, nämlich dem österreichischen 

Normungsinstitut (seit 2009: Austrian Standards), her-
ausgegeben wurden. Ihre Bestimmungen sind deshalb 
objektiv unter Beschränkung auf den Wortlaut, das 
heißt unter Verzicht auf außerhalb des Textes liegende 
Umstände gemäß § 914 ABGB auszulegen. Sie sind so 
zu verstehen, wie sie sich einem durchschnittlichen An-
gehörigen des angesprochenen Adressatenkreises er-
schließen; im Zweifel bildet die Übung des redlichen 
Verkehrs einen wichtigen Auslegungsbehelf (RS0038622 
[T12]).
2.3. Ob Punkt 5.9.2. der ÖNORM B 2110 eine fakulta-
tive oder obligatorische Schlichtungsvereinbarung ent-
hält, wird im Schrifttum völlig unterschiedlich gesehen. 
Die Frage, ob zumindest der Versuch einer Schlichtung 
Voraussetzung für die Klagbarkeit des Anspruchs ist, 
wird selten und nie mit (ausführlicher) Begründung be-
antwortet.
Kropik sieht den Punkt 5.9.2. als reine Empfehlung, ein 
durchgeführtes Schlichtungsverfahren sei keine Prozess-
voraussetzung (Kropik, Der Bauvertrag und die 
ÖNORM B 2110 [2009] 143).
Auch Kurz sieht in der Bestimmung eine „sanktionslose 
und daher rechtlich irrelevante ‚Empfehlung‘“. Es bestehe 
auch keine Verpflichtung eines Vertragspartners eine 
Schlichtung zu versuchen oder einer solchen zuzustimmen 
(Kurz, Vertragsgestaltung im Baurecht [2015] 181).
Wenusch leitet aus dem Wort „anzustreben“ zwar eben-
falls ab, dass das Schlichtungsverfahren nicht obligato-
risch sei. Werde allerdings nicht einmal im Ansatz ver-
sucht, ein solches einzuleiten, könne sicher ausgeschlos-
sen werden, dass ein solches angestrebt worden sei. Die 
Forderung sei dann noch nicht klagbar (Wenusch, 
ÖNORM B 21102 [2011] Rz 209 ff).
Fleischhacker-Hofko/Wallner-Kleindienst stehen auf dem 
Standpunkt, dass die Vertragsparteien laut ÖNORM ein 
Schlichtungsverfahren nur anzustreben hätten, eine Ver-
pflichtung der Vertragspartner zur Durchführung eines 
außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens vor Klags-
erhebung bei den ordentlichen Gerichten ergebe sich da-
raus allerdings nicht (Fleischhacker-Hofko/Wallner-
Kleindienst, Streitbeilegungsverfahren, in Müller/Stemp-
kowski, Handbuch Claim-Management [2015] 688, 
690). Konkrete Überlegungen, welche Folgen es hat, 
wenn auch das Anstreben entfällt, stellen die Autorinnen 
– anders als Wenusch – nicht an.
2.4. Der Senat teilt die Ansicht des Berufungsgerichts, 
dass die Bestimmung keine vertragliche Pflicht der Ver-
tragsparteien, sondern nur eine unverbindliche Hand-
lungsempfehlung enthält.
Dafür spricht zunächst die Formulierung „ist anzustre-
ben“: Zwar drückt das Hilfsverb „ist“ in Verbindung 
mit einem Infinitiv grammatikalisch eine Pflicht aus. 
Das gewählte Vollverb „anstreben“ bedeutet aber nur 
„zu erreichen suchen“. Das Schlichtungsverfahren ist 
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also schon nach dem Wortlaut gerade nicht „durchzu-
führen“ oder auch nur „einzuleiten“.
Diese Analyse wird durch einleitende Worte „Im Sinne 
einer Streitverhinderung“ gestützt. Sie verweisen ebenfalls 
auf den bloß programmatischen Charakter der Klausel. 
Steht den Vertragsparteien der Sinn nicht nach Streitver-
hinderung, werden sie eben kein Schlichtungsverfahren 
durchführen, sondern gleich den Rechtsweg beschreiten.
Gegen eine Pflicht, eine Schlichtung zumindest zu ver-
suchen, spricht auch, dass die Formulierung zu unbe-
stimmt ist, um wirksam zu sein (vgl RS0063867): Die 
ÖNORM sieht selbst keine Rechtsfolge vor, wenn kein 
Schlichtungsverfahren angestrebt wird. Sie definiert 
nicht einmal, welche Ausgestaltung der anzustrebende 
Konfliktlösungsmechanismus haben sollte, um als 
Schlichtungsverfahren im Sinn der ÖNORM zu gelten. 
Dies gilt umso mehr im vorliegenden Fall, wo im Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses zwischen den Streitpar-
teien nicht einmal die beispielhaft angeführte Schlich-
tung beim ON-Bauschiedsgericht mehr zur Verfügung 
stand. Genauso wenig ist erkennbar, welche Art und 
Intensität von Bemühungen mindestens erforderlich wä-
ren, damit ein „Anstreben“ erfolgt ist.
Zu guter Letzt spricht auch die Übung des redlichen Ver-
kehrs gegen eine Verbindlichkeit: Die außergerichtliche 
Streitbeilegung im Bauwesen steckt in Österreich noch 

immer in den Kinderschuhen (Karasek in Czernich/Deix-
ler-Hübner/Schauer, Schiedsrecht [2018] Rz 33.33). Ins-
besondere österreichische [Bauherrn] lehnen die in vielen 
anderen Ländern erfolgreich verwendete Schlichtung ab 
(E. Schneider, Brauchen wir ein neues oder ein besseres 
Vertrags- und Vergabemodell für Infrastrukturprojekte?, 
bau aktuell 2/2014, 62 [67]). Karasek geht sogar davon 
aus, dass die 2001 gegründete Schlichtungseinrichtung 
von Austrian Standards wegen ihres mangelnden Be-
kanntheitsgrades 2015 geschlossen wurde (vgl Karasek, 
ÖNORM  B  2110 [2016] Rz  607). Dies spricht dafür, 
dass Parteien von Bauverträgen unter Einbeziehung der 
ÖNORM  B  2110 (zumindest) nicht (dort) regelmäßig 
Schlichtungsversuche unternahmen und die Erwähnung 
in Punkt 5.9.2. der Fassung 2009 eher als Bewusstseins-
bildung für diese und andere außergerichtliche Konflikt-
lösungsmechanismen und -einrichtungen diente. Ein 
Schlichtungsversuch zur Herstellung der Klagbarkeit 
wurde offenbar in der Baubranche nicht gelebt.
2.5.  Zusammenfassend gilt: Punkt  5.9.2. der 
ÖNORM B 2110 idF vor 2023 („Im Sinne einer Streit-
verhinderung ist vor einer Streiteinlassung ein Schlich-
tungsverfahren anzustreben [z.B. Schlichtungsverfahren 
gemäß ONR 22113]“) schreibt keinen verpflichtenden 
Schlichtungsversuch vor, der Voraussetzung für die 
Klagbarkeit von Ansprüchen wäre.

Anmerkung
Von Hermann Wenusch

Die (in der Ausgabe 2023 ohnehin gestriche-
ne) Bestimmung der ÖNORM B ÖNORM B 
2110, wonach „vor einer Streiteinlassung ein 
Schlichtungsverfahren anzustreben“ sei, ist 
also nur eine unverbindliche Empfehlung.
Das zeigt ein Problem der ÖNORM B 2110 
auf: Sie ist nicht bloß eine für Bauwerkver-
träge sinnvolle Abänderung bzw Ergänzung 
der allgemeinen Rechtslage, sondern auch 
Nachschlagewerk und Ratgeber: Es wird Ge-
setzestext übernommen und es werden – wie 
es etwa bei der hier gegenständlichen Klausel 
der Fall ist – Empfehlungen gegeben.
Das wurde gegenständlich zur Falle für den 
Beklagten, der im Ergebnis sicher hohe Pro-
zesskosten zu tragen hat.
Woher soll der Baupraktiker denn wissen, ob 
die Wendung „ist anzustreben“ (übrigens in 
der ÖNORM B 2110:2023 noch immer zu 
finden in Pkt 6.2.7.1 „Dokumentation – All-
gemeines“, Pkt 6.2.7.2.1 „Führung des Bau-
buches“ und Pkt  6.2.7.2.2 „Führung der 

Bautagesberichte“) „ernst“ gemeint oder 
bloß wohlwollende Empfehlung ist. Abgese-
hen von „ist anzustreben“ finden sich auch 
noch die Wendungen „ist anzumelden“, „ist 
aufzufordern“, „ist bekannt zu geben“, „ist 
zu erklären“, „ist zu erfassen“, „ist hinzuwei-
sen“, „ist aufzugliedern“, „ist aufmerksam zu 
machen“, „ist festzulegen“, „ist in einen Zu-
stand zu versetzen“, „ist schriftlich zu erhe-
ben“, „ist zu verständigen“, „ist festzuhal-
ten“, „ist zu beschreiben“, „ist Mitteilung zu 
machen“, „ist nachzuweisen“, „ist zu be-
zeichnen“, „ist zu begründen“, „ist ersicht-
lich zu machen“.
Bemerkenswert dabei ist, dass dabei nicht be-
schrieben wird, was die Rechtsfolge sein soll, 
wenn doch nicht ist, was sein soll.
Tatsächlich bewirkt zB die Regelung in 
Pkt  5.8.2 („Form des Rücktritts“) „Der 
Rücktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklä-
ren“ wohl sicher, dass ein formungültiger 
Rücktritt nicht wirksam ist.
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Und wenn ein Vorbehalt, der „schriftlich zu 
begründen“ ist, nicht schriftlich oder nicht 
begründet ist, können erhebliche Forderun-
gen verloren gehen, obwohl sie eigentlich zu-
stünden.
Wirkungslos wiederum war zB die (mit wohl 
gutem Grund ebenfalls in der Ausgabe 2023 
entfallene) Bestimmung, wonach eine War-
nung des Werkunternehmers schriftlich erfol-

gen müsse: Erlangt der Besteller die Kenntnis, 
die durch die Warnung vermittelt werden 
soll, auf sonstige Weise, so entfällt die Warn-
pflicht – durch eine zB mündliche Warnung 
erlangt der Besteller diese Kenntnis!
Nach wie vor ist die ÖNORM B 2110 ein 
Sammelsurium an Bestimmungen mit unter-
schiedlicher Wirksamkeit – darin liegt für die 
Verwender wohl sicher eine gewisse Gefahr.


